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K 1074 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Mittlere Mühle in 
Holzgerlingen - Bevollmächtigung zur Vergabe  
 
Anlage 1: KT-DS 237-2023 
Anlage 2: Übersichtskarte 
Anlage 3: Lageplan Ausführungsplanung 
Anlage 4: Umleitungspläne 
Anlage 5: Bewertungsblatt Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Umwelt- und Verkehrsausschuss 29.04.2024 
zur Beschlussfassung    öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 
Die Kreisverwaltung wird bevollmächtigt, die Baumaßnahme „K 1074 
Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Mittlere Mühle in Holzgerlingen“ 
auszuschreiben und im Rahmen der Haushaltsansätze, vorbehaltlich eines 
positiven Bewilligungsbescheides/Unbedenklichkeitsbescheinigung LGVFG 
ÖPNV sowie positiver Prüfung und Wertung der Angebote, zu vergeben.  
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III. Begründung 
 
In der UVA Sitzung am 23.10.2023 wurde die Kreisverwaltung beauftragt (Anlage 1: KT-DS 
Nr. 237/2023), die Planungen der Maßnahme „K 1074 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle 
Mittlere Mühle in Holzgerlingen“ fortzuführen und die Maßnahme anschließend öffentlich 
auszuschreiben. Die Baumaßnahme umfasst den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle 
„Mittlere Mühle“ an der K 1074 in Fahrtrichtung Breitenstein inkl. einer Querungshilfe sowie 
die Sanierung der Fahrbahn der K 1074. Eine Beschreibung und Begründung der 
Maßnahme kann der Vorlage 237/2023 entnommen werden. 
 
1. Vergabe 

 
Das Amt für Straßenbau und Radfahren plant die Baumaßnahme am 08.05.2024 öffentlich 
auszuschreiben. Die Angebotseröffnung soll dann am 06.06.2024 erfolgen. 
 
Infolge der diesjährigen Sitzungstermine des UVA muss ein Vergabebeschluss bereits 
vorzeitig (vor Submission und Prüfung und Wertung der Angebote) erfolgen, damit die 
Baumaßnahme termingerecht und entsprechend des abgestimmten Bauablaufes umgesetzt 
werden kann. 
 
2. Bauablauf und Verkehrsführung 
 
Die Bauarbeiten erfolgen in den Sommerferien unter Vollsperrung der K1074. 
 
Die Baudurchführung erfolgt in 2 Hauptbauphasen. In der 1. Bauphase (1. Ferienhälfte ab 
25.07. bis 16.08.2024) werden die Tiefbauarbeiten im Bereich der Busbucht und der 
Querungshilfe durchgeführt. Im Zuge der 2. Bauphase (2. Ferienhälfte ab 17.08. bis 
07.09.2024) erfolgt der Straßenbau inkl. Straßenausstattung im gesamten Baufeld. 
 
Zwischen der Einmündung Aichtalstraße und der Zufahrt zu den Sportanlagen ist die K1074 
während der gesamten Bauzeit gesperrt. Während der 2. Bauphase erstreckt sich die 
Vollsperrung über die Zufahrt zu den Sportanlagen hinweg. Die Umleitung für den Kfz-
Verkehr in Richtung Schönaich erfolgt über die B464, K1062 nach Weil im Schönbuch und 
über die K1049, K1048 Breitenstein wieder auf die K1074. Die entgegengesetzte 
Fahrtrichtung folgt der gleichen Route. 
Die Zufahrt zur Mittleren Mühle und den Sportanlagen ist über das Feldwegenetz zu jeder 
Zeit gewährleistet und wird entsprechend ausgeschildert. Fuß- und Radverkehr werden 
sicher über das Baufeld geführt. Das Baufeld erstreckt sich bis in den Einmündungsbereich 
K1074/Aichtalstraße, wobei die Verkehrsbeziehung K1074 Holzgerlingen/ Aichtalstraße 
mittels einer Lichtsignalanlage aufrechterhalten wird. 
 
Die Umleitungen (siehe Anlage 4: Umleitungspläne) sind mit allen betroffenen Gemeinden 
und Behörden bereits abgestimmt. 
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IV. Klimarelevanz 
 

1. Voreinschätzung der Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
[X] Positiv  [  ] Negativ  [  ] keine  
             

2. Prüfung der Auswirkungen auf den Klimaschutz (mittels Bewertungsblatt, siehe 
Anlage): 
[  ] Nein   [X] Ja 
 

[  ] Positiv  [X] Negativ 
  

 
Begründung: 

 Bei Straßenbaumaßnahmen sind die Auswirkungen auf den Klimaschutz aufgrund des 
notwendigen Ressourcen- und Energiebedarfes dem Grunde nach von einem 
negativen Charakter geprägt. Unter Berücksichtigung der technischen Anforderungen 
im Straßenbau, gilt es die negativen Auswirkungen auf den Klimaschutz soweit 
möglich zu kompensieren. Die Optimierungspotentiale zur Kompensation negativer 
Auswirkungen auf den Klimaschutz werden nach gewissenhafter Planung bestmöglich 
ausgeschöpft (Siehe Anlagen 5: Bewertungsblatt Klimarelevanz).  
Die Baumaßnahme dient grundsätzlich der Verbesserung des nachhaltigen 
Verkehrsangebotes durch barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle. Die 
Verkehrsverlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger ist eines der 
wesentlichen Klimaschutzziele im Bereich Verkehr. Die Baumaßnahme leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Verkehrsverlagerung vom MIV auf den ÖPNV und ist daher 
langfristig als positive Investition in den Klimaschutz zu betrachten. 

 
 
 
V. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Planungs- und Baukosten sind im Planansatz in Höhe von 0,450 Mio. Euro im Maß-
nahmenplan „Teil I. Straßen“ des Haushaltsplans 2024 angesetzt. 
Die Kreisverwaltung rechnet mit einer Zuwendung des Landes (LGVGF ÖPNV) in Höhe von 
0,092 Mio. Euro. Damit verbleibt ein Eigenanteil für den Landkreis Böblingen in Höhe von 
rund 0,360 Mio. Euro für den barrierefreien Haltestellenumbau samt Querungshilfe. Die 
Fahrbahnsanierung wird über das Erhaltungsbudget finanziert. 
  
 

 
Roland Bernhard    
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